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werten*); es wird sich zeigen lassen, daß auch in einem so be­
schränkten Zeitraume schon eine gewisse Entwicklung des Rechts­
zustandes stattgesunden hat.

G. Storm, RegesLa Norvegica I (Lhristiania 1898) verzeichnet 
abgesehen von den wenigen archivalisch überlieferten Stucken (dazu 

gehört vor allem JL. 17126) und den veperdita (Berichtigungen dazu bei 
Ohnsorge a. a. G.) - nur fünf ältere vekretalen. von diesen hat eine, 
JL. 12184, auszuscheiden, weil sie m. L. nicht nach Norwegen gegangen 
ist. Das Stück steht vollständig nur in der llpp. 50, 22, d. h. in der spätesten, 
nur in den Drucken überlieferten Fassung der Appendix. In der editio 
princeps (p. Lrabbe, Loncilia omnia tom. 2 ed. B. Laurens, Coloniae 
llgripp. 1551, 934) lautet die Inskription: Idem eidem in eodem, 
vorausgeht (App. 50, 21): Idem Carnoten. ex. in 14 libro registri. Nahezu 
vollständige Texte bieten auch die Loll. Lasselana (Lorp. iur. can. ed. 
I. h. Böhmer 3, I85ff.) 58, 36: Idem VLdrosiensi exisoopo axost. sed. 
leg. in XIIII libro reg. und die Sammlung Paris lat. 3922^ sol. I48d: 
Idem LugdunensL arebiep. XIIII libro reg. Sonst ist das Ztück meist zer­
rissen,- der erste Teil gelangte über die Lomp. I in die vekretalen c. 14 X 
5, 40 mit der Jnskription: Alexander III.- h. Singer (Neue Beiträge über 
die Oekretalensammlungen vor und nach Bernhard von pavia, wiener 
5V. phil.-hist. Nl. 171, h 1913) macht zu Sang. VII 126 (5. 307) keine 
ausreichenden Angaben. Der zweite eherechtliche Teil steht c. 2 X 4, 19: 
Mex. III arebiep. Belvaoensi (ganz unmöglich). Für dieses Trennstück 
finde ich folgende Inskriptionen: Oxford Vodl. Tanner 8, 710: Idem 
Belvaoensi ex., Vrit. Mus. Lott. Claud. IV fol. 209 Mex. III. ^m- 
bianensi ex. xost alia, bangerm. VIII 68 (Zinger 324): Urbanus III. 
Lelvacensi ex. Die Zuweisung zu Nidaros beruht also lediglich auf der In­
skription der Lasselana, die in zwiefacher Hinsicht unglaubwürdig ist: 
L war der Nidaroser Bischof archiepisoopus und 2. nennt Alexander III. 
die norwegische Metropole in seinen vekretalen immer vrontheim (Lrun- 
densis), nie Nidaros. Inhaltlich bietet die Oekretale keinen Anhalt für 
Norwegen als Bestimmungsland, wohl aber in dem eherechtlichen Teil 
einen Hinweis, daß sie in ein von Ketzerei angestecktes Land gegangen ist. 
Eine Zrau darf sich von ihrem Manne trennen, wenn er fidei sue reli- 
gionem oorrumxere velit, h. sie zur Ketzerei zu verleiten sucht. Das ist 
ein Fall, der damals nicht in Norwegen, wohl aber in der Gegend von 
Lr-on denkbar ist, und darum halte ich die Inskription der Sammlung Paris 
lat. 3922^ LugdunensL arebiep. für die richtige, um so mehr, als die Jn- 
skriptionen dieser Sammlung sich auch sonst als zuverlässig erwiesen haben. 

- von 5torms übrigen vier ist Nr. 115 -- JL. 17671 zweifellos nach 
Norwegen gegangen, da darin eine eherechtliche Verfügung hadrians IV. 
aus der Zeit seiner Legatur erwähnt wird,- sie steht Llm. 8302 fol. 109 
(Loll. Monacen. c. 90) wie in den bisher bekannten Überlieferungen. Die 
restlichen drei sind in der Verlage L gedruckt oder besprochen (Nr. 4,12,13).


